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Überblick 

1. Fragestellung.  Die vorliegende Untersuchung zielt auf die Beantwor-
tung der Frage: 

Ist  in der  Rechtswissenschaft  eine strengen  wissenschaftlichen  Maßstäben 
genügende  Theoriebildung  möglich,  und, falls  ja,  wie  kann sie aussehen ? 

2. Theoriebegriff  Die ,strenge Schuldtheorie', die eingeschränkte 
Schuldtheorie' in verschiedenen Spielarten und die ,Theorie der negativen 
Tatbestandsmerkmale' betreffen  die rechtlichen Konsequenzen eines Erlaub-
nistatbestandsirrtums und die Anwendung von § 16 Abs. 1 S. 1 StGB. Die 
,Anerkennungstheorie' und die ,Heimatrechtstheorie' beschäftigen sich mit 
der Rechtsfolge von Art. 3 des Haager Übereinkommens über die Zuständig-
keit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes 
von Minderjährigen vom 5. Oktober 1 9 6 1 E s gibt zahllose weitere solcher 
Stellungnahmen zu Einzelfragen, die man in der Rechtswissenschaft als 
,Theorie' bezeichnet. 

Hier soll nicht erörtert werden, ob der besondere rechtswissenschaftliche 
Sprachgebrauch, schon einzelne Antworten auf einzelne Fragen eine Theo-
rie' zu nennen, sinnvoll ist. In der vorliegenden Untersuchung ist mit ,Theo-
rie'  jedenfalls etwas anderes gemeint, nämlich eine inhaltlich zusammenhän-
gende, in sich widerspruchsfreie  und für ihren Gegenstandsbereich mit dem 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit auftretende Darstellung. 

Im Hinblick auf die Rechtswissenschaft geht es bei der Theoriebildung im 
hier verwendeten Sinne des Wortes darum, eine Rechtsordnung oder zumin-
dest ein Rechtsgebiet einigermaßen erschöpfend zu beschreiben und dadurch 
auszuformen. Dabei muß eine gewisse Allgemeinheit  in Form allgemeingülti-
ger Regeln erreicht werden.2 Theorien im Sinne des folgenden Textes befas-

1 Bundesgesetzblatt (BGBl.) 1971 Teil II, S. 219 (für die Bundesrepublik Deutsch-
land in Kraft  getreten am 17. September 1971). 

2 Für das Recht ergibt sich die Forderung nach Allgemeinheit schon aus den leiten-
den Prinzipien der Gleichheit der Rechtsanwendung, der Gesetzesgebundenheit und der 
Rechtssicherheit (vgl. Claus-Wilhelm  Canaris,  Systemdenken und Systembegriff  in der 
Jurisprudenz, 2. Aufl. 1983, § 1 II. 2., S. 17 sowie Eike  von Savigny,  Juristische Dogma-
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sen sich also mit einem Komplex von Fragen und geben strukturierte, insbe-
sondere widerspruchsfreie  Antworten. In diesem Wortsinn kommen etwa das 
Strafrecht  oder das Gesellschaftsrecht insgesamt als Theorie oder Teil einer 
Theorie in Betracht. Der jeweilige Ausarbeitungszustand des Straf-  oder Ge-
sellschaftsrechts ebenso wie der anderer Rechtsgebiete wird in der Regel 
nicht völlig frei  sein von Fehlern und daher eher als Entwurf einer Theorie 
denn als fertige Theorie angesehen werden können. In dieser Eigenschaft un-
terscheidet sich der jeweils aktuelle Zustand rechtswissenschaftlicher  Theori-
en bzw. ihrer Teile nicht vom jeweils aktuellen Zustand der Theorien anderer 
Wissenschaften. 

Die Naturwissenschaften und die Mathematik haben in den letzten andert-
halb Jahrhunderten den Wissenschafts- und den Theoriebegriff  stark geprägt. 
In der Rechtswissenschaft sind in dieser Zeit sowohl Versuche einer Annähe-
rung an die Naturwissenschaften unternommen3 als auch eine Abgrenzung 
von den Naturwissenschaften propagiert4 worden. In der vorliegenden Unter-
suchung werden Vergleiche mit der Mathematik und der Physik immer wie-
der eine Rolle spielen, weil sich die Wissenschaftstheorie bei der Ausarbei-
tung ihrer Begriffe  stark an ihnen orientiert. Diese Vergleiche haben indes 
keinen Selbstzweck. Es geht in der vorliegenden Arbeit weder um eine Annä-
herung der Rechtswissenschaft an die Naturwissenschaften noch um eine Ab-

tik und Wissenschaftstheorie, 1976, S. 104 ff. (8. Untersuchung)). Sie ist aber darüber 
hinaus die  zentrale Forderung an alle wissenschaftlichen Theorien. Carl  Gustav  Hempel, 
Aspects of Scientific Explanation, in: Aspects of Scientific Explanation and other Es-
says, 1965, (IV. 12.) 11., S. 488 spricht z.B. sehr treffend  davon, es bedürfe auch eines 
„system of uniformities represented by [...] laws or theoretical principles", um 
empirische Fakten verständlich zu machen (vgl. dazu ferner  derselbe , Studies in the Lo-
gic of Explanation (1948), a.a.O. (IV. 10.), III. 6., S. 264 ff.  sowie II. 5., S. 259). 

3 Eine allgemeinere Darstellung hierzu mit zahlreichen Einzelnachweisen findet man 
bei Karl  Larenz,  Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl. 1991, I. Teil, dort vor 
allem S. 26 f. (I 2 2.), S. 36 ff.  (I 3), S. 51 f. und S. 55 (I 3 3.), S. 63 ff.  (I 3 5.) sowie S. 87 
(I 4 1.). Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die differenzierte  Untersuchung 
von Dietrich  Tripp,  Der Einfluß des naturwissenschaftlichen, philosophischen und histo-
rischen Positivismus auf die deutsche Rechtslehre im 19. Jahrhundert, 1983, insbesonde-
re S. 166 ff.  In ihr wird der Zusammenhang zwischen verschiedenen rechtspositivisti-
schen Strömungen und vorhergehenden Entwicklungen in anderen Wissenschaften dar-
gestellt und dabei - pointiert formuliert - auch der Frage nachgegangen, inwieweit das 
BGB seine Entstehung dem „Vorbild der exakten Wissenschaften" verdankt. 

Von den zahlreichen Beispielen für solche Bestrebungen sei hier nur eines erwähnt: 
Rudolph  von Jhering  schreibt im Geist des römischen Rechts, Teil II/2, § 41, S. 361 der 
4. Aufl. von 1883, die wissenschaftliche Jurisprudenz lasse sich als „Naturwissenschaft 
auf geistigem Gebiet" bezeichnen. (Diese Stelle ist im Zusammenhang mit Teil III, § 59, 
5. 318-323 der 4. Aufl. von 1888 zu lesen.) 

4 Vgl. z.B. Hans Kelsen , Reine Rechtslehre, 1. Aufl. 1934, Vorwort, S. I I I (S. IX des 
Neudrucks von 1985) sowie I. 2., S. 2. 
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wendung von ihnen. Es geht ausschließlich um die Theoriebildung in der 
Rechtswissenschaft, und es wird untersucht, wie rechtliche  Theorien  aufge-
baut sein müssen, um strengen wissenschaftlichen Maßstäben zu genügen. 

Einige Unterschiede zwischen den Naturwissenschaften auf der einen und 
der Rechtswissenschaft auf der anderen Seite sind nicht zu übersehen: In den 
Naturwissenschaften werden die Kandidaten für Gesetzmäßigkeiten induktiv 
erarbeitet. Ihre Sätze sind deskriptiv  und werden am empirischen  Falsifikati-
onskriterium gemessen. Die Rechtswissenschaft hingegen kann zu gesicher-
ten Ergebnissen nur deduktiv  gelangen. Ihre Sätze sind präskriptiv  und kön-
nen nicht empirisch falsifiziert  werden, denn sie bilden gerade Normen  des 
empirisch Wahrnehmbaren. Wird in der Literatur auf diese Unterschiede hin-
gewiesen, so geschieht dies zumeist um zu belegen, daß Naturwissenschaften 
und Rechtswissenschaften ganz unterschiedlich arbeiteten, daß die Methoden 
der einen Wissenschaft in der anderen nichts taugten, daß sie ganz verschie-
denartige Theorien entwickelten und weitere Vergleiche sich verböten. Doch 
die genannten - unbestreitbaren - Unterschiede tragen die behaupteten 
Schlußfolgerungen nicht. Sie bieten insbesondere kein durchschlagendes Ar-
gument dafür,  daß die betreffenden  Wissenschaften keine gemeinsamen Me-
thoden verwenden und keine in gewisser Hinsicht gleichartigen Theorien ent-
wickeln könnten.5 Die bezeichneten Unterschiede sind zunächst einmal ledig-
lich Unterschiede. Sie können und werden sich verschiedentlich auf die je-
weils zu verwendenden Methoden und die jeweils zu bildenden Theorien aus-
wirken. Doch wie und wo das geschieht, muß erst einmal untersucht werden. 

3. Modelle.  Für das Verständnis von Theorien spielen - wie im Laufe der 
Untersuchung detailliert dargelegt werden wird - Modelle eine zentrale Rol-
le. Bei ,Modell' war und ist zunächst an körperliche Veranschaulichungen 
(etwa das kleine Holzmodell einer Kirche) zu denken, sodann allgemeiner an 
Analogien.  Mechanischen Analogien kam dabei im Verlauf der Entwicklung 
aller Wissenschaften besondere Bedeutung zu.6 Gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts begannen etliche Naturwissenschaftler,  Mathematiker und Philosophen, 
sich rege mit einzelnen Modellen, insbesondere mit Atommodellen, thermo-
dynamischen Modellen und Modellen der nicht-euklidischen Geometrie aus-
einanderzusetzen. Im Zuge dessen entstand eine Diskussion um das Konzept 
des Modells und das Modellieren als solches. Sie war Teil der Grundlagen-

5 Darauf hat insbesondere schon Ralf  Dreier  nachdrücklich hingewiesen (vgl. Zur 
Theoriebildung in der Jurisprudenz, 1978, II 2. b, S. 82 in: derselbe,  Recht-Moral-Ideo-
logie, 1981). 

6 Vgl. dazu Rudolf  Seeliger,  Analogien und Modelle in der Physik, Studium Generale 
1. Jg. (1947/48), S. 127 ff.  und Hermann  Fertig,  Modelltheorie der Messung, 1977, 
1.1.1, S. 16 f. 


